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Entwurf eines Bundesgesetzes über österreichische Beiträge an internationale 
Finanzinstitutionen (IFI-Beitragsgesetz 2012); 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zum Entwurf wie folgt Stellung: 

Zu § 2 (Berichtspflicht an den Nationalrat) 

§ 2 des Entwurfs sieht vor, dass die Bundesministerin für Finanzen einen Bericht 

über die Tätigkeiten und Ergebnisse der genannten internationalen 

Finanzinstitutionen zu erstellen und dem Nationalrat zur Kenntnisnahme zu 

übermitteln hat. 

Dazu weist das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst darauf hin, dass die 

Bundesverfassung in ihrem Abschnitt E., der mit „Mitwirkung des Nationalrates an 

der Vollziehung“ überschrieben ist, mit Art. 51c Abs. 2 B-VG und Art. 55 Abs. 4 B-VG 

Ermächtigungen für den Bundesgesetzgeber vorsieht, Berichte an den mit der 

Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuss bzw. an den 

Hauptausschuss vorzusehen (vgl. auch Art. 23e B-VG betreffend – im vorliegenden 

Zusammenhang nicht einschlägige – Vorhaben im Rahmen der Europäischen 

Union).  

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist die Mitwirkung des 

Nationalrates an der Vollziehung in der Verfassung abschließend geregelt (vgl. zB 
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die Nachweise bei Kahl in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, Art. 52 B-VG 

und VfSlg 2966/1956: „eine Mitwirkung an der Vollziehung des Bundes steht dem 

Nationalrat nur in den im B-VG 1929 ausdrücklich bezeichneten Fällen und Formen 

zu“).  

Es sollte daher erwogen werden, im vorgeschlagenen Gesetzestext bereits dem 

Wortsinn nach zu präzisieren, welcher Ausschuss gemeint ist. 

Weiters wird empfohlen, in § 2 und § 3 einheitlich den Ausdruck „Bundesminister“ 

oder „Bundesministerin“ (oder einheitlich die männliche und weibliche Form, vgl. 

Legistische Richtlinie 10) zu verwenden. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

25. Juli 2012 
Für den Bundeskanzler: 

i.V. SPORRER 
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